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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.2001

Beachte

VwGH 29.4.1983, Slg 11051A Rechtssatz

Wird in einem Genehmigungsbescheid eine Sperrstunde festgesetzt, welche gleich ist wie die in der

Sperrzeitenverordnung festgesetzte Sperrstunde, so stellt ein O6enhalten des Gastgewerbebetriebes über die

festgesetzte Sperrstunde hinaus eine Zuwiderhandlung gegen die Bestimmung des §368 Z9 GewO 1994 und nicht eine

solche gegen §367 Z25 leg cit dar. Darauf ist auch bei der Formulierung des Tatvorwurfes Bedacht zu nehmen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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